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RS OGH 1984/1/19 6Ob813/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1984

Norm

GenG §26

HGB §54 Abs1

Rechtssatz

Zur Abgrenzung der gewöhnlichen Geschäfte einer Kreditunternehmung sind deren im Amtsblatt zur Wiener Zeitung

verö entlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen heranzuziehen. Rechtsgeschäfte einer Kreditunternehmung, bei

deren Abschluß sie von der AGBKr abweicht, können nicht mehr als gewöhnliche Geschäfte beurteilt werden.
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